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Dieser Bescheid ergeht an Sie fürst+ftung für. christliche Wertebi ldung Herrn Hartmut fiühnerbein
35708 Haiger, Am Vogelsgesang 17

Feststel lung
Unfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I KStG vonSie ist nach § 3 Nr. 6 Gewstc von der Gewerbesteuer

Hinweise zu steuerbegünstigten zwecken
Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ffgemeinnützige zwecke:- Förderung der JuEendhi lfe (§ 52 Abs. 2 Satz- Förderung den Erziehuns (§ 52 Abs. 2 Satz 1- Förderung der Volks- und Berufsbi ldung

einschließlich der Studentenhi lfe (§ 52 aUs.- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

ftsteuer befreit

. AO ausschließlich und unmittelbar folgende
1 Nr. 4 AO)Nr. 7 AO)

2 satz 1 Nr. 7 AO)(§ 52 aUs. 2 Satz 1 Nr. 25 AO)
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Hint{eis zur Ausstel lung von Zu$,endungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt, fün Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 nbs. 1 ESTDV) auszu-stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen imInternet unter https|//www.fornulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.
zuwendungsbestätigungen für Spenden und gEf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheide§ nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Fristist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
I{er vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-Iasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei t^lird die entgangene Einkommen-steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zut.l,en-
dung angesetzt (§ 10b Ab§. 4 Estc, § 9 Abs. 3 KstG, § I rur. 5 Gewstc),
Hi nwei se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31,12.2027 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-ertragsteuerabzugnach§44aAbs.4und7SatzlNr.1sowieAbs.4bSatz1Nr.3undAbs.10
satz 1 Nr. 2 ESIG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer Kopie dieses Bescheidesaus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit-r Finanzdienstleistungs- oder
Wertpapier i nst i tut .

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem u,irtschaftlichen
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Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlos§en ist.
Annerkungen
Bitte beachtgh Si¤r dass die Inanspruchnahme der steuerbefreiungen auch in zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - Sgf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies muss aueh künftig dureh ordnungsnäßige Aufzeiehnungen (lutsteilung der Einnahmen und Ausgab-en, Tätigkeitsbericht, vermögensübeisicht mit Nachweisen über Bildung üno Entwicklung oer nüc[-lagen) nachgewiesen werden (s 63 AO).

Er Iäuterungen
Dieser Festsetzung habe ich lhre Daten zugrunde gelegtr die mir am 05.02.2024 un l8:11:01 Uhr inauthentifizierter Form übermittelt wurden.

Rechtsbehe I fsbe lehrqng
Die irl diesöm Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten il,erden.mr .E.inspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelleschriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder aör{ zur Niederschriftzu erklären.Ein Einspruch isf jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oderersetztr sesen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässigeKIage' Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal I wird den neue
Verllüaltungsakt cegenstand des Rechtsbehelfsvenfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen tytonat.Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur post alsbewirktr ¤s sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren zeitpunkt zugegangen isi.Bei Einleguhg des Einspruchs s'oll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich derEinspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwiel^leit der Verwattungsakt angefoch{en h,ird. Fernersollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschut zh i nwei s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über IhreRechte nach der Datenschutz-crundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Da{enschutzfragenentnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. DiesesInfonmations§chreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschütz',) odererhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

t- h,eitere Informationen
Serv i ceze i ten !

Nur telefonisch rvto.-Fr. 8-18 uhr


